
 

 
Richtlinien zur Vergabe von Schuppenparzellen im Außenbereich der Gemeinde Rö-
merstein –  

a) Gebiet „Bei den Buchen II“ – Gemarkung Ortsteil Donnstetten 
b) Gebiet „Reibstall II“ – Gemarkung Ortsteil Zainingen 
c) Gebiet „Erlach II“ – Gemarkung Ortsteil Böhringen 

 
Präambel  
Zielsetzung und Prämisse der Richtlinie zur Vergabe von Schuppenparzellen im Außenbereich in 
der Gemeinde Römerstein soll die Schaffung von Unterstellmöglichkeiten von land- und forstwirt-
schaftlichen Geräten und Fahrzeugen für Nebenerwerbslandwirte ohne Privilegierung sein. Damit 
soll eine ausgewogene Struktur zu privilegierten Haupterwerbslandwirten verwirklicht werden. Der 
soziale Zusammenhalt und eine ausgeglichene Nutzung im Außenbereich ist zu wahren. 
 
  
1. Gebiet und Grundstückspreis 
 
Diese Vergaberichtlinien gelten für die Vergabe von unbebauten Schuppenparzellen auf Gemar-
kung Römerstein. Die Schuppenparzellen werden zu einem Quadratmeterpreis von 6 € gemäß 
dieser Vergaberichtlinien veräußert.  
 
2. Verkauf von Schuppenparzellen 
 
Die Gemeinde Römerstein verkauft in den Plangebieten „Bei den Buchen II“, „Reibstall II“ und „Er-
lach II“ unbebaute Schuppenparzellen. Die Schuppenparzellen sind nicht erschlossen (kein Was-
ser, kein Abwasser, kein Strom). Die Vergabe der Schuppenparzellen erfolgt gemäß den nachfol-
gend genannten Vergabekriterien. Die zum Verkauf bestimmten Schuppenparzellen werden im 
Römerstein-Boten ausgeschrieben sowie auf der Homepage der Gemeinde Römerstein für 30 
Tage veröffentlicht. 
 
Sie werden an Interessenten, welche sich bis zum Ende der Ausschreibungsfrist bewerben, im 
Rahmen dieser Richtlinien und eines Vermarktungsplans, vergeben. Bereits erfolgte Interessens-
bekundungen gegenüber der Gemeindeverwaltung Römerstein oder den Ortsverwaltungen von 
Römerstein sind innerhalb der Bewerbungsfrist nochmals schriftlich ggf. per E-Mail-Nachricht ver-
bindlich zu bestätigen. 
 
3. Vergabekriterien an Schuppeninteressenten 
 
Die zum Verkauf anstehenden Schuppenparzellen der Gemeinde Römerstein werden an Kaufbe-
werber nach folgenden Vergabekriterien verkauft: 
 

a) Der Interessent muss im Eigentum landwirtschaftlicher Geräte und/oder Fahrzeuge 
sein und dies in geeigneter Weise (Dokumente) nachweisen. 
 

b) Eigentümer und Eigenbewirtschaftung des Interessenten von mindestens 1 ha land-
und/oder forstwirtschaftlicher Fläche. Diese Fläche muss im vertretbaren Umkreis 
zum jeweiligen Schuppengebiet sein. Die Fläche muss in geeigneter Weise u. a. mit 
Benennung der Flurstücknummern nachgewiesen werden. Erbgemeinschaften als 
Grundstückseigentümer werden nicht berücksichtigt. 
 

c) Der Interessent ist kein Haupterwerbslandwirt. Kein Privileg i.S.v. § 35 Abs. 1 Ziff. 1 
BauGB. 

 
d) Der Erwerber muss seinen Hauptwohnsitz in Römerstein haben und kann sich nur für 

einen Schuppenanteil der Ortsgemarkung (Teilort) bewerben, in der er wohnt. 
 



e) Jeder Schuppenbewerber legt eine persönlich unterzeichnete schriftliche Erklärung 
mit folgendem Inhalt vor: eine Möglichkeit zur Nutzung bestehender landwirtschaftli-
cher Gebäude ist nicht vorhanden. 
 

f) Eigentümer von Schuppenzellen im Gebiet der vorhandenen Gemeinschaftsschup-
penanlagen der Gemeinde sind vom Bewerberverfahren ausgeschlossen. 
 

 
4. Bewerbungs- und Vergabeverfahren 
 
Bewerben können sich nur volljährige natürliche Personen, die auf der Schuppenparzelle einen  
selbstgenutzten Schuppenanteil bauen wollen. Bewerben können sich Einzelpersonen oder 
Paare/Ehegatten/Lebensgemeinschaften für eine Parzelle. Juristische Personen sind nicht bewer-
bungsberechtigt.  
 
Für die Bewerbung sind einheitliche Bewerbungsbögen der Gemeinde Römerstein zu verwenden. 
Diese sind bei der Gemeindeverwaltung Römerstein einzureichen. Beim Vergabeverfahren werden 
alle Kriterien geprüft, die unter Ziffer 3 genannten Kriterien sind kumulativ zu erfüllen. Mit Abgabe 
der Bewerbung versichert der Bewerber die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Un-
terlagen. Die Vergabe der Schuppenanteile erfolgt im Losverfahren; bereits vorliegende Bewer-
bungen, welche die Voraussetzungen der Richtlinien erfüllen, werden in einer ersten Tranche ver-
geben. 
 
Alle Angaben und Nachweise müssen der Gemeinde Römerstein im Rahmen der Bewerbung 
nachgewiesen werden. Nicht nachgewiesene Angaben können nicht berücksichtigt werden und 
können dazu führen, dass der Bewerber aus dem Verfahren ausgeschlossen wird. Falsche Anga-
ben führen ebenfalls zu einem Ausschluss aus dem Bewerberverfahren. Falsche oder unvollstän-
dige Angaben stellen eine arglistige Täuschung dar.  
 
Bewerber, welche Ihre Bewerbung mit Bewerbungsunterlagen bereits vor Aufstellung dieser 
Vergabekriterien bei der Gemeinde- oder Ortsverwaltung abgegeben haben, werden mit der Aus-
schreibung der Schuppenparzellen seitens der Gemeinde benachrichtigt und auf deren Aufrecht-
erhaltung der Bewerbung abgefragt. Ergänzend gilt die Regelung unter Ziffer 2 2. Absatz. Sollten 
die vorzulegenden Unterlagen nicht vollständig sein, sind diese unverzüglich nachzureichen, an-
sonsten werden die Bewerber vom Verfahren ausgeschlossen. 
 
5. Zeitpunkt der Beurteilung der Kriterien 
 
Für die Beurteilung der Verhältnisse von Bewerbern ist spätestens der Bewerbungsschluss der 
Ausschreibungsfrist maßgebend.  
 
6. Hinderungsgründe 
 
Die Bauplatzbewerber müssen mit der Bewerbung einen Nachweis für eine gesicherte Finanzie-
rung für die Schuppenparzelle vorlegen, ansonsten werden sie vom Zuschlag ausgeschlossen (Er-
gänzung zu Ziffer 3). 
 
Fällt nach dem Zuteilungsbeschluss ein Bewerber aus, wird erneut ausgelost. 
 
7. Abschluss Kaufvertrag / Bauverpflichtung / Wiederkaufsrecht 
 
Der Kaufvertrag wird spätestens 6 Monate nach der Fertigstellung des Gemeinschaftsschuppens 
mit allen Teilhabern abgeschlossen. Die Fertigstellung ist der Gemeinde anzuzeigen. Die Frist kann 
auf schriftlichen Antrag verlängert werden, wenn der Abschluss des Kaufvertrages aus Gründen 
nicht möglich ist, die nicht im Verantwortungsbereich des Erwerbers liegen. Die Gemeinde hat 
ebenfalls das Recht, die Frist zu verlängern.  
 
Im Kaufvertrag werden folgende Verkaufs- und Vertragsbedingungen ggf. mit Eintrag ins Grund-
buch vorgesehen:  



 

 Der auf der Schuppenparzelle zu errichtende Schuppen ist nur vom Grundstückseigentümer zu 
nutzen. Eine Vermietung ist nur mit Zustimmung der Gemeinde Römerstein erlaubt. Bei Nichtein-
haltung der Verpflichtung hat die Gemeinde ein Rückkaufsrecht. 
 

 Eine Erschließung mit Strom und Wasser / Abwasser ist nicht zulässig. Photovoltaikanalgen als 
Inselversorgung für den Eigenbedarf des Schuppengebiets stellen keine Erschließung dar und sind 
zulässig; die baurechtlichen Voraussetzungen sind zu erfüllen. 
 

 Im Schuppen dürfen die in den einzelnen Bebauungsplänen zugelassenen Lagerungen erfolgen. 
 

 Der Grundstückseigentümer räumt der Gemeinde Römerstein das Recht zum Wiederkauf des 
Vertragsgegenstandes ein. Dieses Wiederkaufsrecht kann ausgeübt werden,  
 
a) wenn der Baubeginn nicht innerhalb von 2 Jahren nach Unterzeichnung des Kaufvertrags erfolgt 
oder innerhalb einer Frist von 3 Jahren, gerechnet seit Vergabe, der Bau nicht abgeschlossen wird, 
 
b) die Parzelle darf weder in bebautem noch in unbebautem Zustand an Dritte veräußert oder 
vermietet werden. Die Bestellung eines Erbbaurechts oder Bildung und Veräußerung von Teilei-
gentum ist nicht erlaubt. Bei Nichteinhaltung kann die Gemeinde Römerstein vom Wiederkaufs-
recht Gebrauch machen, 
 
c) im Todesfall des Eigentümers oder bei Verlust der Rechtsfähigkeit oder bei Verlust der Voraus-
setzungen, die für den Erwerb gelten, hat die Gemeinde ein Wiederkaufsrecht der Parzelle, 
 
d) bei Verstößen gegen die vertraglich vereinbarten Regelungen. 
 
Das Wiederkaufsrecht wird zu Gunsten der Gemeinde Römerstein mit Eintragung in die Abt. II des 
Grundbuchs sichergestellt. Bei der Ausübung des Vorkaufs- und Wiederkaufrechts gilt als Wieder-
kaufspreis der Zeitwert der Schuppenparzelle einschließlich Gebäudestruktur. 
 

 Die Gemeinde hat ein Betretungs- und Kontrollrecht der Schuppen nach vorhergehender An-

meldung beim Eigentümer. 
 

 
8. Bauherrengemeinschaften 
 
Beim Bau der Gemeinschaftsschuppen bilden die Eigentümer der einzelnen Parzellen Bauherren-
gemeinschaften zur gemeinsamen Planung der Schuppen und des Vollzugs. Es ist jeweils eine 
zuständige Person gegenüber der Gemeinde zu benennen, welche als Ansprechpartner und Bau-
antragsteller fungiert. 
 
9. Rechtliche Hinweise  
 
Diese Schuppenvergaberichtlinien begründen keine unmittelbaren Rechtsansprüche. Ein Rechts-
anspruch auf eine Platzvergabe oder auf Erwerb eines bestimmten Grundstücksteiles besteht 
nicht. Die Rechtsbeziehungen zwischen der Gemeinde Römerstein und den einzelnen Schuppen-
parzellenerwerbern sowie die Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses werden ausschließlich in 
den jeweiligen notariellen Grundstückskaufverträgen geregelt.  
 
Den Verkauf der einzelnen Schuppenparzellen nimmt die Gemeinde Römerstein nach Maßgabe 
der zum Zeitpunkt der Eröffnung des Vergabeverfahrens allgemein gültigen Verkaufsbedingungen 
vor. 
 
10. Vermarktungs- und Umsetzungsplan  
 
Der Verkauf sowie die Bebauung der Schuppenparzellen orientiert sich an einem jeweils pro 
Schuppengebiet zu definierenden Vermarktungs- und Umsetzungsplan. 
 



 
 
11. Inkrafttreten 
 

Die Richtlinien zur Vergabe von Schuppenparzellen im Außenbereich der Gemeinde Römer-
stein treten zum 10.11.2022 in Kraft. 
 
 
 
Römerstein, den 10.11.2022 
 
Gez. 
 
Anja Sauer 
Bürgermeisterin 


